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Serie Teil 22: Patientensicherheit – Start- und Zielpunkt in der Qualitätssicherung

Die Ethikberatung als Hilfestellung  

für Behandlungsentscheidungen

Die Ethikberatung ist ein nunmehr etab-

liertes, oft aber noch zu wenig genutztes 

Instrument der Hilfestellung – etwa bei 

schwierigen Entscheidungen in medizini-

schen Behandlungen und damit zur Un-

terstützung der Patientensicherheit. Zwei 

erfahrene Ethikberater aus Frankfurter 

Kliniken – Dr. rer. nat. Katja Weiske und 

Prof. Dr. theol. Kurt W. Schmidt – geben 

in diesem Interview einen praktischen Ein-

blick in die Rolle der Ethik in der Patien-

tenversorgung und möglicher Vorteile der 

Ethikberatung für Ärzte, Pflegekräfte, An-

gehörige und Patienten.

Welche Rolle spielt die Ethik in der  

Medizin?

Dr. rer. nat. Katja Weiske: Die Ethik in der 

Medizin befördert den grundsätzlichen 

Diskurs in Gesellschaft und Politik – z. B. 

im Hinblick auf das bestmögliche Vorge-

hen im Fall von Ressourcenknappheit. Au-

ßerdem kann sie das konkrete, ethisch ge-

botene Entscheidungsverhalten im medi-

zinischen Alltag unterstützen. Ethik kann 

dazu beitragen, eine patientenbezogene 

und empathiebasierte Medizin anzubie-

ten, die das Patientenwohl und auch die 

Patientensicherheit fördert. 

Prof. Dr. theol. Kurt Schmidt: Ergänzend 

ist zu sagen, dass die Ethik die Medizin 

immer schon begleitet hat und ein we-

sentlicher Bestandteil ärztlichen Han-

delns ist. Beispiele sind das Konzept der 

ärztlichen Schweigepflicht seit dem Hip-

pokratischen Eid [1] oder das von Tho-

mas Percival 1803 veröffentlichte Werk 

„Medical Ethics“ [2]. Weitere wichtige 

Schritte im Zusammenspiel von Ethik und 

Medizin sind die Herausforderungen ge-

wesen, die in den 1950er Jahren durch die 

neu entwickelte Intensivmedizin entstan-

den sind.

Wie helfen Sie als Ethikberater im klini-

schen Alltag bei kritischen Entschei-

dungssituationen?

Schmidt: Im Markus Krankenhaus nehme 

ich z. B. regelmäßig als Ethikberater an 

der „normalen“ Visite der Intensivstation 

teil. Hierbei können ganz niederschwellig 

ethische Fragen besprochen werden. Die-

ses Modell hat sich bewährt. 

Weiske: In der Universitätsklinik werden 

wir auf Anfrage tätig und sind niedrig-

schwellig per E-Mail und Telefon erreich-

bar. Auf der neurologischen Intensivstati-

on haben wir einen Ethik-Jour fixe etab-

liert. Hier besprechen wir berufsgruppen-

übergreifend aktuelle „Fälle“, die ethische 

Fragen aufwerfen. Auch retrospektiv wer-

den Behandlungsverläufe besprochen, 

wenn es noch Klärungsbedarf gibt und um 

daraus für künftige Situationen zu lernen.

Schmidt: Was unsere Modelle zur Einbin-

dung der Ethik in den klinischen Alltag 

verbindet, ist, dass die Ethikberatung ent-

lastend, begleitend und eine Hilfestellung 

für die Entscheidungsträger sein soll. 

Wie laufen die Ethikfallberatungen ab?

Schmidt: Wir versuchen, in häufig komple-

xen Zusammenhängen das ethische Pro-

blem einzugrenzen, es von einem anderen 

Standpunkt aus zu betrachten und es von 

Fragestellungen zu trennen, die mit einer 

Supervision oder Konsilen durch andere 

Fachabteilungen gelöst werden können. 

Für die Anmeldung einer Ethikberatung 

haben auch wir eine Telefonnummer mit 

Anrufbeantworter, die 24 Stunden er-

reichbar ist.

Weiske: Wir organisieren ein Gespräch mit 

allen Beteiligten. Hierbei werden zuerst al-

le Informationen gesammelt, die für den 

Fall wichtig sind. Dabei bringt sich auch 

das mitunter interdisziplinäre Behand-

lungsteam gegenseitig auf den neuen 

Stand. Dann wird das ethische Problem 

herausgearbeitet: Wie ist die medizinische 

Situation, welche Behandlungen sind indi-

ziert, welches Therapieziel kann noch er-

reicht werden, was möchte der Patient 

bzw. was sagen die Angehörigen bzw. 

eventuelle gesetzliche Betreuer zum 

(mutmaßlichen) Patientenwillen. 

Gehören neben Ärztinnen und Ärzten so-

wie Angehörigen noch weitere Personen 

zur Zielgruppe von Ethik-Fallberatungen?

Weiske: Pflegende natürlich. Theoretisch 

jeder und jede an der Patientenversor-

gung Beteiligte, der das Gefühl hat, dass 

es eine drängende Frage gibt. Es gibt nie-

manden, der da auszuschließen wäre. 

Schmidt: Wichtig ist es zu klären, wer die 

Ethikberatung angefordert und Bera-

tungsbedarf hat. Es kann z. B. sein, dass 

die Anforderung durch eine Pflegekraft 

erfolgt, aber von ärztlicher Seite gar kein 

Beratungsbedarf gesehen wird. Die 

Grundidee ist dabei nicht nur, die Bera-

tung zum Wohle des Patienten durchzu-

führen, was natürlich im Vordergrund 

steht, sondern auch den Beratungsbedarf 

von Mitarbeitenden im Behandlungsteam 

zu erfüllen. 

Es scheint, dass dabei vielfältige Perspek-

tiven zu beachten sind. Welche Heraus-

forderungen können sich in Ethik-Fallbe-

ratungen denn ergeben?

Schmidt: Manchmal befinden sich die Be-

teiligten in einer zwiespältigen Rolle. Bei-

spielsweise eine Ehefrau, die sich nicht 

vorstellen kann, ohne den erkrankten 

Ehemann zu leben und möchte, dass alle 

medizinischen Maßnahmen ausgeschöpft 

werden, obwohl der Patient selbst keine 

lebenserhaltenden Maßnahmen mehr 

wünscht. Einerseits können hierbei Pa-

tientenverfügungen helfen, den Willen 

des Betroffenen umzusetzen – trotzdem 

kann dies für die Familie schwer sein, da 

sie sich von einem geliebten Angehörigen 

verabschieden muss. 

Weiske: Trotz Beratung lassen sich mora-

lische Probleme nicht immer lösen. Z.B. im Q
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Fall einer Therapiebegrenzung für einen 

Patienten, die die Beendigung einer Son-

denernährung beinhaltete. Ein Mitglied 

des Behandlungsteams konnte dies mit 

den eigenen Vorstellungen von Pflege 

nicht vereinbaren und durfte die weitere 

Begleitung des Patienten an die Kollegen 

abgeben. Dadurch wurde der Konflikt 

zwar nicht aufgelöst, führte aber zur Ak-

zeptanz der Therapiebegrenzung und 

Umsetzung des Patientenwillens. 

Welche Qualifikationen benötigen Ethik-

beauftragte?

Schmidt: 2011 wurde die Verpflichtung ei-

nes Ethikbeauftragten in das Hessische 

Krankenhausgesetz aufgenommen [3]. In 

einer daraufhin gegründeten Arbeitsgrup-

pe haben wir uns z. B. damit auseinander-

gesetzt, wie ein Ethikbeauftragter qualifi-

ziert sein sollte und mit der „Akademie für 

Ethik in der Medizin“ ein dreistufiges Cur-

riculum „Ethikberatung im Gesundheits-

wesen“ [4] entwickelt: Damit sollen die 

Teilnehmenden befähigt werden, Grund-

fragen der Medizinethik und ethische 

Theorien kennenzulernen und eine Fallbe-

sprechung zu moderieren, was aufgrund 

der komplexen Situationen und unter-

schiedlichen Erwartungen der Beteiligten 

sehr herausfordernd sein kann. Danach 

folgen die Ausbildung zum/zur „Koordi-

nator/in für Ethikberatung und zum/zur 

Trainer/in für Ethikberatung. Zudem wird 

darauf geachtet, dass das Ethikkomitee ei-

ne repräsentative Gruppe z. B. hinsichtlich 

des beruflichen Hintergrundes bildet und 

unterschiedliche Professionen und Ge-

schlechter einbezieht.

Weiske: In unserem Haus teilen wir uns zu 

dritt die Geschäftsführung des klinischen 

Ethikkomitees im Institut für Geschichte 

und Ethik der Medizin auf. Alle besitzen ei-

ne Qualifizierung über die „Akademie für 

Ethik in der Medizin“ und der (Haupt-) 

Geschäftsführer/die Geschäftsführerin ist 

zugleich Ethikbeauftragte/r des Universi-

tätsklinikums. Unser Ethikkomitee hat 20 

bis maximal 25 Mitglieder aus möglichst 

verschiedenen Klinikbereichen und Be-

rufsgruppen, wie bspw. Pflege, ärztlicher 

Dienst, Sozialdienst; Klinikseelsorge so-

wie, was wir als sehr bereichernd empfin-

den, eine Psychoonkologin und einen ex-

ternen Juristen. 

Seit wann gibt es Ethikkomitees in Kran-

kenhäusern?

Weiske: Anfang der 1970er-Jahre kam es 

bei der Patientin Karen Ann Quinlan [5] zu 

einem Rechtsstreit. Das Gericht empfahl 

damals, für solche Situationen Gremien 

einzusetzen, die ethisch herausfordernde 

Entscheidungsprozesse unterstützen. 

Schmidt: Karen Ann Quinlan war dauer-

haft bewusstlos und musste künstlich 

beatmet werden. Ihre Eltern gaben an, 

dass ihre Tochter nie gewollt hätte, in die-

sem Zustand weiterzuleben, aber sie hatte 

dazu vorab keine Festlegungen getroffen. 

Damals fehlte jegliche Erfahrung damit, 

ob lebenserhaltende Maßnahmen im Sin-

ne des Patientenwillens beendet werden 

dürfen. In der Folge etablierten sich in den 

USA Ethikkomitees, die zwar keine Ent-

scheidungen trafen, aber berieten.

Weiske: In Deutschland war diese Ent-

wicklung verzögert – hier empfahlen die 

konfessionell getragenen Krankenhäuser 

ab den 1990er-Jahren, Ethikkomitees zu 

bilden. Zu dieser Entwicklung hat 1992 

maßgeblich der Fall des so genannten „Er-

langer Babys“ beigetragen [6], der große 

Aufmerksamkeit erregte. Hier wurde bei 

einer hirntoten schwangeren Patientin be-

schlossen, lebenserhaltende Maßnahmen 

Dr. rer. nat. Katja Weiske (Foto) ist Bio-

login und Cytogenetikerin. Nach ihrer 

Promotion an der Schnittstelle Human-

genetik/Medizingeschichte und -ethik 

qualifizierte sie sich zur Koordinatorin 

für Ethik im Gesundheitswesen an der 

Akademie für Ethik in der Medizin in 

Göttingen. Seit 2011 ist sie wissen-

schaftliche Mitarbeiterin am Dr. Sen-

ckenbergischen Institut für Geschichte 

und Ethik der Medizin. Seitdem arbeitet 

sie auch in der Geschäftsführung des Kli-

nischen Ethikkomitee am Universitäts-

klinikum Frankfurt am Main, dessen Lei-

tung sie von 2020 bis 2023 innehatte. 

Seit Juni 2023 ist sie stellvertretende Lei-

terin. Sie ist ständiges Mitglied der Stän-

digen Kommission Reproduktionsmedi-

zin der Landesärztekammer Hessen und 

engagiert sich beim Bonner Institut 

„Touchdown 21“ für partizipative For-

schungsarbeit von Menschen mit und 

ohne Down-Syndrom.

Prof. Dr. theol. Kurt Schmidt (Foto) ist 

evangelischer Theologe und Medizin-

ethiker. Seit über 25 Jahren leitet er das 

Zentrum für Ethik in der Medizin am 

Agaplesion Markus Krankenhaus in 

Frankfurt am Main, das als Sonderstelle 

von der Evangelischen Kirche in Hessen 

und Nassau finanziert wird und die Infra-

struktur der Klinik nutzt. Schmidt leitet 

dort das Expertenboard Ethik der Aga-

plesion gAG und ist Vorsitzender des 

Ethik-Komitees der Frankfurter Diakonie 

Kliniken. Außerdem qualifizierte er sich 

zum Trainer für Ethikberatung an der 

Akademie für Ethik in der Medizin in 

Göttingen und ist Honorarprofessor am 

Fachbereich Rechtswissenschaft der Jus-

tus-Liebig-Universität Gießen. Neben-

amtlich diskutiert er als Studienleiter an 

der Evangelischen Akademie Frankfurt 

u. a. Fragen zur gesetzlichen Neurege-

lung des § 217 StGB (Suizidhilfe).
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durchzuführen, um die Schwangerschaft, 

die sich in einem frühen Stadium befand, 

trotz schlechter Prognose fortzuführen. 

Die Art der Entscheidungsfindung, z. B. 

ohne eine Beratung durch die Ethikkom-

mission, die es zur Prüfung von For-

schungsvorhaben damals bereits gab, 

wurde den behandelnden Ärzten später 

vorgeworfen. 

Wie können niedergelassene Kollegen 

das Angebot einer Ethikberatung wahr-

nehmen? 

Schmidt: Laut einem Beschluss des Deut-

schen Ärztetages von 2008 [7] soll auch 

niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten 

eine Ethikberatung ermöglicht werden. In 

der Folge wurde in Hessen durch den frü-

heren Präsidenten der Landesärztekam-

mer Hessen Dr. med. Gottfried von Knob-

lauch zu Hatzbach eine Arbeitsgruppe ins 

Leben gerufen, die ein Ausbildungscurri-

culum entwickelte. Seitdem gibt es die 

ambulante Ethikberatung für die Nieder-

gelassenen, die über die Bezirksärztekam-

mern vermittelt werden kann. Beratungs-

teams existieren derzeit in den Schwer-

punktregionen Marburg, Gießen und 

Frankfurt [8]. 

Weiske: Ein weiteres Beispiel ist die ambu-

lante Ethikberatung in Einrichtungen der 

Altenpflege des Frankfurter Ethiknetz-

werks e. V. [9]. Damit wurde ein einrich-

tungs- und trägerübergreifendes Ethikko-

mitee geschaffen. An diesen Verein kön-

nen sich zum Beispiel Ärztinnen und Ärz-

te, Bewohnerinnen und Bewohner oder ih-

re Angehörigen und auch das Personal aus 

den Heimen wenden. 

Was kann Ethik zur Patientensicherheit 

beitragen?

Weiske: Eine Antwort hierauf geben z. B. 

die ethischen Leitsätze des Aktionsbünd-

nis Patientensicherheit e. V. [10] sowie 

die vier medizinethischen Prinzipien [11], 

die in der Bearbeitung ethischer Probleme 

eine große Rolle spielen. Dabei geht es um 

das Ausrichten des Handelns am Patien-

tenwohl. Immer soll eine Abwägung zwi-

schen Nutzen und Schaden erfolgen und 

die Autonomie der Patienten gefördert 

werden. Besonders das medizinethische 

Prinzip des Nicht-Schadens steht ganz 

klar für die Patientensicherheit.

Darüber hinaus gibt es Situationen, in de-

nen jede Handlungsoption Schaden für 

den Patienten bedeutet. Z.B. Zwangsme-

dikation in der psychiatrischen Behand-

lung – hier muss abgewogen werden, 

welcher Schaden der geringere ist – 

Nichtbehandlung vs. eine mögliche Trau-

matisierung durch Zwangsbehandlung. 

Hier waren wir z.B. in die Entwicklung ei-

nes Leitfadens einbezogen, auf dessen 

Grundlage im Rahmen einer Ethik-Fallbe-

ratung erörtert wird, ob ein Antrag auf 

Zwangsmedikation ethisch gerechtfer-

tigt ist. Hier kann die Ethik ganz klar die 

Patientensicherheit stärken.

Schmidt: Ein Schwerpunkt der Medizin-

ethik liegt in ihrer Ausrichtung auf die 

Ärzteschaft, Pflegende und Mitarbeiten-

de im Gesundheitswesen. Interessant ist, 

dass die American Medical Association in 

ihrem ersten Code of Medical Ethics [12] 

sowohl die Pflichten der Ärzteschaft ge-

genüber den Patientinnen und Patienten 

anspricht als auch die Verpflichtung des 

Patienten gegenüber den Ärzten. Aus 

heutiger Sicht können wir darin eine Ver-

bindung zu dem Motto des Welttages der 

Patientensicherheit 2023 erkennen: „En-

gaging patients for patient safety“ [13], 

d. h. die ethische Verpflichtung des Pa-

tienten, am Wohl mitzuwirken. Dabei 

muss natürlich immer bedacht werden, 

dass der Patient im medizinischen Bereich 

in der Regel Laie ist und der Aufklärung 

bedarf, nicht aber Laie ist für seine eigene 

Wertewelt. Da ist er oder sie „Experte“. 

Somit ist es meines Erachtens sehr ein-

leuchtend zu denken, dass hier zwei Ex-

perten für die Behandlung zusammen-

kommen: Behandelnder und Patient.

Haben Sie Wünsche für die weitere Ent-

wicklung? 

Weiske: Die Implementierung von Ethik-

beratung stößt an der ein oder anderen 

Stelle immer noch auf Vorbehalte und 

Hürden. Da würde ich mir zukünftig noch 

mehr Offenheit der Behandelnden wün-

schen. Gerade in einer so großen Klinik 

wie unserer, können wir nicht überall glei-

chermaßen präsent sein. Hier möchten 

wir als Ethikkomitee noch Verbesserun-

gen zum Bekanntheitsgrad unserer Ange-

bote erreichen, damit letztlich ein Ethik-

transfer gelingen kann. Neben der Ethik-

beratung betreiben wir natürlich auch 

Fortbildungs- und Leitlinienentwicklung. 

Ethische Aspekte sollten am besten bei al-

len Neuerungen, Prozessen, Bauvorhaben 

etc. mitgedacht werden – so etwas wie 

die Entwicklung einer Ethikkultur, das 

würde ich mir wünschen.

Schmidt: Neben der individualisierten 

Ethik im Rahmen einer ethischen Fallbe-

sprechung gibt es die Organisationsethik, 

die weiterhin eine große Rolle spielen wird 

und die stärker beachtet werden sollte – 

hier ist z. B. an das Spannungsfeld Ethik – 

Ökonomie zu denken, das alle Mitarbei-

tendengruppen im Krankenhaus betrifft. 

Außerdem wünsche ich mir, dass das Inte-

resse an ethischen Fragestellungen wei-

tergeht und wächst. Das gilt für die Arbeit 

im Ethikkomitee für alle Seiten und beson-

ders, dass wir mit der Ethikberatung die 

Arbeit der Behandelnden stärken und er-

leichtern können.

Interview: Katrin Israel-Laubinger

Silke Nahlinger

Die Literaturhinweise finden sich in 

der Online-Ausgabe 03/2024, zu fin-

den auf der Website www.laekh.de, 

Rubrik „Hessisches Ärzteblatt“.
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Ambulante Ethikberatung in Hessen 

Die Ambulante Ethikberatung in Hessen 

e. V. bietet Unterstützung zu Hause oder 

in Pflegeeinrichtungen. Regionalgruppen 

gibt es in Frankfurt/Offenbach, Hochtau-

nuskreis, Marburg/ Biedenkopf und Kas-

sel. Ärzte, Patienten, Angehörige und Mit-

arbeitende ambulanter Dienste können 

sich dorthin wenden, wenn z. B. Unsicher-

heiten bzgl. der richtigen Behandlung auf-

treten oder eine lebenslimitierende Ent-

scheidung bevorsteht [8]. Informationen: 

www.ambulante-ethikberatung-hessen.de 




